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aVLT

SVLI: Gewerbliche Fahrten

Das Wesentliche zur LSYA

Jiirg Fischer,
Direktor SVLT

Grundsitzlich ist die Land-
wirtschaft von der leistungsab-
hingigen Schwerverkehrsab-
gabe LSVA ausgenommen. Dies
gilt aber nicht fiir weiss imma-
trikulierte Traktoren. Diese
sind auf der Strasse bekannt-
lich sowohl fiir landwirtschaft-
liche als auch fiir gewerbliche
Fahrten zugelassen.

Die Schwerverkehrsabgabe SVA
ist fiir die meisten betroffenen Fahr-
zeugkategorien in diesem Jahr im
Vergleich zu 1999 verdoppelt worden.
Nur die «gewerblich eingeldsten Mo-
torkarren» mit einer Hochstge-
schwindigkeit von 30 km/h haben
keine Erh6hung der Schwerverkehrs-
abgabe erfahren. Die Besteuerung ist
also in diesem Jahr auf gleichem Ni-
veau wie im Vorjahr geblieben.

Wer bezahlt ab 2001
die LSVA?

Dies betrifft Fahrzeughalter mit weiss
immatrikulierten  Motorfahrzeugen
ab 3,5 Tonnen Gesamtgewicht (zum
Beispiel gewerblich eingeldste Motor-
karren oder Traktoren).

SVA und LSVA: Soviel wird bezahlt (CHF):

1995 bis 1999 2000

Gewerblich
eingeloster

¢ Motorkarren

e Traktor 30 km/h
e Traktor 40 km/h

SVA: Schwerverkehrsabgabe

305—
650.—
650.—

SVA LSVA
ab 2001

35—  8—/100kg

1300—  8—/100kg

1300-  8-/100kg

LSVA: Leistungsabhingige Schwerverkehrsabgabe

Motto:
Dex SVLT

Alle Fahrzeuge bis 45 km/h werden
pauschal erfasst. Damit kann der ad-
ministrative Aufwand bei der Erhe-
bung und Abwicklung der LSVA in
Grenzen gehalten werden.

Folgendes ist nicht Teil der lei-
stungsabhiingigen Schwerver-
kehrsabgabe, muss aber auch
bedacht werden:

Gewerblich (weiss) immatrikulierte
40-km/h-Traktoren sind im Gegen-
satz zu gewerblich eingeldsten 30-
km/h-Versionen mit einem Restweg-
schreiber oder einem Fahrtenschrei-
ber auszuriisten.

SVA 2000

Beziiglich der LSVA kommt es zurzeit
darauf an, ob das Fahrzeug als ge-
werblicher Motorkarren oder als ge-
werblicher Traktor eingeldst ist. Mass-
gebend ist der Eintrag im Fahrzeug-
ausweis. Die preisliche Differenz be-
tridgt nicht weniger als CHF 975.—
(siehe Tabelle).

Immatrikulierte Anhénger

fiir 40 km/h

Im Jahr 2000 kommt zur Pauschale
von CHF 1300.— fiir den gewerblich
eingelosten Traktor eine Pauschale
fiir den (weiss eingelosten) Anhinger,
abgestuft nach Gewichtsklasse hinzu:
Die Pauschale ftir gewerblich einge-
setzte Anhdnger betrégt im Jahr 2000
(CHF):

3,5this8t:
Sthis10t:
tiber 10 t;

1300.—
3000.—
4000.—

Holztransporte sind
riickerstattungs-
berechtigt

Wer mit einem gewerblich einge-
losten Fahrzeug Holztransporte ab
Waldstrasse macht, kann dafiir
grundsitzlich eine Riickerstat-
tung verlangen, weil diese Trans-
portfahrten von der LSVA ausge-
nommen sind. Die Riickerstattung
betridgt CHF 1.30 pro Kubikmeter
Festholz. Sie darf insgesamt nicht
hoher sein als die einbezahlte
LSVA. Die Oberzolldirektion legt
gegenwirtig die Modalititen der
Riickerstattungspraxis  fest. Die
LSVA wird grundsitzlich auf dem
einzelnen Fahrzeug erhoben, so
dass jeder riickerstattungsberech-
tigte Fahrzeughalter ein Gesuch
stellen muss. Dieses soll die not-
wendigen Angaben zu den ausge-
fiihrten Holztransporten  enthal-
ten.

LSVA 2001

Ab dem nichsten Jahr, wenn die LSVA-
Verordnung in Kraft gesetzt worden
ist, betrégt die Gebiihr fiir alle weiss
eingeldsten und der pauschalierten
LSVA unterstellten Fahrzeuge bis
45 km/h CHF 8.—/100 kg, unabhén-
gig von den pro Jahr zuriickgelegten
Kilometern.

Beispiel: Bei einem eingetragenen
Gesamtzugsgewicht von 28 Tonnen
ergibt das eine LSVA von CHF 2240.—.
Dazu kommen die iiblichen Gebiih-
ren fiir die Fahrzeugeinlosung und
Versicherung.

Es wird ersichtlich, dass unter Um-
stinden im Jahr 2000 die Belastung
durch die SVA hoher ist, als im kom-
menden Jahr durch die LSVA. Dies zei-
gen auch dem SVLT bekannte prakti-
sche Fallbeispiele.

Haben Sie schon daran gedacht? — Werden Sie Génner/in der
Schweizer Tel. 061-225 10 10
Paraplegiker sps@paranet.ch
Stiftung www.paranet.ch
PC 40-8540-6
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VTS-Revision vom 15. Oktober 2000

S L

Nach alter strassenverkebrsrechtlicher Auffassung handelt es s

sig bis zur Gesamtbreite 2,55 m).

el S VY

vich hier um einen Transportanhdnger (bisher zulds-

New: Immalrikulier! als Ausnabmefabrzeug ist der Transportanhénger hichstens so breit wie das Zugfabrzeug

(max. 3 m).

Neu: Landwirtschafiliche Anhdnger konnen mit einem Zusatzgerdt (Arbeilsgerdt) ausgeriistet werden, das hich-
stens die Breile des Zugfahrzeuges aufweisen darf.

Willi von Alzigen,
Leiter des technischen Diensles
des SVLT

Der Bundesrat hat an seiner
Sitzung vom 6. September
2000 verschiedene Anderun-
gen im Strassenverkehrsrecht
gutgeheissen. Die Anderungen
betreffen die «Verordnung
iiber die technischen Anforde-
rungen an Strassenfahrzeuge»
(VIS). Kernpunkte sind die
Fahrzeugbreiten, Breitreifen
an Transportanhingern sowie
die Breite aufgesattelter Ar-
beitsgerite. Der SVLI hat im
Rahmen  des Vernehmlas-
sungsverfahrens wesentliche
Impulse fiir die aus landwirt-
schaftlicher Sicht positiven
Verinderungen gegeben.

Landwirts@mftliche Fahr-
zeuge mit Uberbreite

Ohne Bewilligung diirfen verkehren
und gelten nicht als Ausnahmefahr-
zeuge:

e Landwirtschaftliche Motorfahrzeu-
ge mit vortibergehend angebrach-
ten, erforderlichen Zusatzgeriten
bis zu einer Breite von 3,50 m (bis-
her 3 m).

e Landwirtschaftliche Motorfahrzeu-
ge mit vortibergehend angebrach-
ten, erforderlichen Doppelberei-
fungen oder Gitterrédern bis zu ei-
ner Breite von 3,00 m.

e Landwirtschaftliche Anhénger mit
vortibergehend angebrachten, er-
forderlichen  Doppelbereifungen,
Gitterrddern oder Zusatzgeriten bis
zur Breite des Zugfahrzeuges.

Ausnahmefahrzeuge

«Ausnahmefahrzeuge» sind  Fahr-
zeuge, die wegen ihres besonderen
Verwendungszweckes oder NEU: «aus
anderen zwingenden Griinden» den
Vorschriften {iber Abmessungen, Ge-
wichte oder Kreisfahrtbedingungen
nicht entsprechen konnen.

e Andere zwingende Griinde: z.B. Bo-
denschonung, Verminderung der
Sturzgefahr am Hang durch Dop-
pel- oder Breitbereifung,
Kreisfahrtbedingungen:  Ausnah-
mefahrzeuge sind nicht notwendig
auf die Kurvenradien im Strassen-
bau (z.B. Kreisverkehr, Passstrasse)
abgestimmt.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit
Uberbreite werden als Ausnahmefahr-
zeuge zugelassen, sofern sie im An-
hang 3 (VTS) aufgefiihrt sind. Zu den
bisher bekannten Fahrzeugarten
landw. Arbeitskarren und landw. Ar-

beitsanhdnger kommen NEU land-
wirtschaftliche Motorfahrzeuge und
Anhénger mit Breitreifen dazu.

NEU sind also:

e Landwirtschaftliche Motorfahr-
zeuge, welche die Breite von
2,55 m nur wegen der montier-
ten Breitreifen tiberschreiten, bis
zu einer Breite von 3 m.
Landwirtschaftliche Transport-
anhénger, welche die Breite von
2,55 m nur wegen der montier-
ten Breitreifen iiberschreiten.
Die Breite des Zugfahrzeuges
darf nicht tiberschritten werden.

Als Breitreifen gelten nach dem Gesetz
Reifen, deren Breite mindestens einen
Drittel des Reifenaussendurchmessers
betrigt.

Vom betreffenden Fahrzeug muss eine
Ausiihrung mit einer Breite von max.
2,55 m existieren.

Mit diesen Bestimmungen werden
die landwirtschaftlichen Transport-
anhidnger den Arbeitsanhidngern im
Verfahren gleichgestellt. Beide sind
bei einer Breite iiber 2,55 m als Aus-
nahmeanhinger zu immatrikulieren
und erhalten ein braunes Kontroll-
schild. Sie konnen also bodenscho-
nend bzw. hangtauglich ausgeriistet
werden.

Beleuchtung

An landwirtschaftlichen Motorfahr-
zeugen, die vorne fiir das Mitftihren
von Zusatzgeriten eingerichtet sind,
diirfen zwei zusitzliche Abblendlich-
ter in einer Anbauhthe von hichstens
3,00 m (bisher 2,50 m) angebracht
werden, sofern jeweils gleichzeitig nur
ein Abblendlicht-Paar leuchten kann.

Stiitzlast

Bei landwirtschaftlichen Anhingern
und Arbeitsanhidngern kann die zu-
lissige Stiitzlast bis zu 40 Prozent des
Gesamtgewichtes des Anhingers be-
tragen, maximal jedoch 3 t.

Schweizer Landtechnik

Oktober 2000
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Unfallverhiitung

Jiirg Fischer

Die BUL, SUVA und der
Waldwirtschaftsverband  der
Schweiz, die bfu und das
Bundesamt fiir Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) stell-
ten in Elm GL als gemeinsames
Projekt die Kampagne «Profi»
im eigenen Wald vor.

Nicht erst seit Lothar ist bekannt, dass
bei der Waldarbeit (zu) viele Unfille
passieren.

Das vor 10 Jahren gestartete SUVA-
Projekt «Wald-Sicherheit ist mach-
bar» und die Branchenltsung des
Waldwirtschaftsverbandes ~ Schweiz
(WVS) liessen bei den professionellen
Waldarbeitern die Unfallzahlen stark
zurlickgehen. Eine Steigerung der
Unfallzahlen liegt aber im Privat-

ik X IR l,"-i\ '
im eigenen Wald
«Profi» im eigenen Wald» — Die neue Kampagne hat in erster
Linie die Unfallbdufigkeit dort im Visier, wo die Holzerei im
Nebenerwerb oder gar nur gelegentlich belrieben wird.

Demonsiration
Sicherbeits-
bekleidung.

und Bauernwald vor. Die Kampagne

«Profi» im eigenen Wald zielt deshalb

auch auf die folgende Berufsgruppe

ab:

o Waldbesitzer (Private und Land-
wirte), die ihren Wald selber be-
wirtschaften

e Personen, die gelegentlich im Wald
arbeiten

e Benutzer von Kettenszgen im Rah-
men ihres Berufes (Landschafts-
girtner)

e Benutzer von Kettensdigen in der
Freizeit (Haus und Garten)

Die SUVA hat fiir diese Kampagne eine

informative Broschiire herausgege-
ben. Ebenso ist ein kleiner Faltpro-
spekt erschienen, der in einer Auflage
von 300000 Stick ab Oktober in
Landwirtschaftskreisen und im Frei-
zeitbereich breit gestreut wird. Die
Kampagne wird sich iber die néich-
sten Jahre erstrecken und orientiert
sich an folgenden 5 Punkten:
Ausbildung, persénliche Schutzaus-
riistung, sichere Maschinen und Ge-
rite, korrekte Hilfsmittel, Arbeitsorga-
nisation.

Ausbildung

Das sichere Fiihren einer Kettensige
bedingt eine entsprechende Schu-
lung. In einem eintdgigen Fachkurs

in einer Werkstatt (z.B. beim SVLT
oder an einer landw. Schule) wird auf
die notige personliche Schutzausrii-
stung aufmerksam gemacht, das
richtige Schiirfen der Kette und das
Instandhalten des Gerites geiibt und
der fiinftigige Holzerkurs vorgestellt.

Personliche Schutzausriistung
Die ndtige Minimalausriistung fiir Ar-
beiten im Wald ist im allgemeinen
noch zu wenig bekannt. Die bfu und
die BUL werden an Fachmessen noch
vermehrt auf ihre Angebote aufmerk-
sam machen.

Sichere Maschinen und Gerite
Veraltete und schlecht gewartete Geri-
te sollen als solche erkannt und durch
sichere ersetzt werden. Verschiedene
private Firmen unterstiitzen die Kam-
pagne und machen in diesem Zu-
sammenhang auch auf die neuen
und sicheren Gerite aufmerksam.

Korrekte Hilfsmittel

Die Arbeit im Wald erfordert neben
einer guten Schutzausriistung auch
korrekte Hilfsmittel. Sie erleichtern
die Arbeit und sind eine Garantie fiir
mehr Sicherheit. Sie sind bei der BUL
erhiltlich.

Organisation der Arbeit

Der Waldwirtschaftsverband Schweiz
bietet ein umfassendes Angebot an
Kursen an, mit dem Ziel den Arbeits-
platz im Wald optimal zu organisie-
ren. Dazu gehort auch die Verantwor-
tung und die Sicherheit fiir Dritte, die
durch den Holzschlag gefihrdet sein
konnen.

«Profi» im eigenen Wald ist nicht
eine geschlossene Kampagne, son-
dern es konnen jederzeit neue Partner
integriert werden. Ziel ist es, mit dieser
Kampagne die Unfallzahlen im Pri-
vatwald zu senken und damit den
(steigenden) Trend zu brechen, damit
auch im Privatwald weniger Unfille
passieren.

Weiterbildungs-
zentrum Riniken

Das gut gewartete Gerit steigert die
Betriebssicherheit sowie die Ar-
beitsqualitdt und -leistung. Emp-
fehlenswert im  forstwirtschaft-
lichen Zusammenhang;

Kurs: Kettensigen

Ketten- und Schwertpflege, Motor-
service und Vergaserregulierung,
Storungen beheben, Seilstarter re-
parieren, Stillegungsarbeiten.

Der eintdgige Kurs findet das néch-
ste Mal am 1. November 2000 statt
und wird am 9. Januar 2001
wiederholt.

Info und Anmeldung: SVLI,
5223 Riniken, Tel. 056 44120 22

Schweizer Landtechnih
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Immatrikulierte Traktoren in der Schweiz:

B [mmatrikulationen Januar bis Juli 2000:

Total 1919 Traktoren

7] Zuwachs im Monat August:

Total 147 Traktoren

¢~ "\ Diese Marken haben den Platz vertauscht.
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SVLT-Berufsbekleidung:
Rolf Brunner aus Walde AG,
ein zufriedener Kunde.
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Bundesamt fiir Statistik, Moltec Kriechenwil AG

Berufshehleidung Bestellfarmular

Fr.55.- Anzahl
Alter 2 3 4 6 8 10 12 14
neues Design, blau-rot kombiniert Grosse 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164
Ir. 38— 3= 48~
Fr. 38— bis 48.— 100% Baumwolle Anzahl
Kombi, rot Grisse 44 | 46 | 48 |50 |52 [54 |56 |58
Fr. 78— 75% Baumwolle Anzahl
25% Polyester
Grosse 4 | 46 |48 |50 |52 |54 [s6 |58
Fr. 58—~ 75% Baumwolle Anzahl
25% Polyester
Groisse S M L XL
Fr. 18~ 100% Baumwolle Anzahl

Unsere Preise verstehen sich ohne Versandkosten. Zahlung 30 Tage netto.

Adresse:

Datum/Unterschrift:

Linsenden an: SVIT, Postfach, 5223 Riniken, Fax 056 441 67 31.
Das Bestellformular steht auch im Internet unter www.agrartechnik.ch

Schweizer Landtechnik

OKktober 2000

18



	SVLT ; Unfallverhütung

